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	Übersicht: Die wichtigsten Schadenszenarien und Haftungslagen

	Schadensituation
	Haftung Kind/Eltern
	Haftung Träger/Kita
	Haftung Fachkraft

	Kind beschädigt Kita-Eigentum z. B. Spielzeug, Mobiliar, Bastelmaterial
	Im Kita-Alter (unter 7 Jahren) sind Kinder grundsätzlich nicht haftbar (§ 828 Abs. 1 BGB).
Eltern haften nicht, wenn die Aufsichts-pflicht bei der Kita lag.
Ausnahme: Eltern haben eine erweiterte Haftpflicht-versicherung für nichtdeliktsfähige Personen (= Kinder unter 7 Jahren).
	Für Schäden am eigenen Inventar kann der Träger keinen Schadenersatz geltend machen.
	persönliche Haftung nur bei grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz

	Kind beschädigt Sachen eines anderen Kindes z. B. Jacke, Brotdose, Rucksack
	
	Haftung bei Aufsichts-pflichtverletzung. Wichtig: Betriebshaftpflicht ist hier entscheidend.
	persönliche Haftung nur bei grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz, im Regelfall haftet der Träger

	Sondersituation: Spielzeugtag
	
	Haftung nur bei nach-gewiesener Aufsichtspflicht-verletzung. Besser: Haftungsausschluss im Betreuungsvertrag
	Kein erhöhtes Haftungsrisiko, solange die Aufsicht ordnungsgemäß war.

	Sondersituation: Brille
	
	Eine Brille ist ein medizinisches Hilfsmittel. Bei Beschädigung/ Zerstörung durch Unfall zahlt die Unfallkasse.
	Regress nur bei grob fahrlässiger oder vorsätzlicher Aufsichtspflicht-verletzung

	Kind beschädigt Eigentum Dritter
	
	Haftung des Trägers bzw. der Betriebs-haftpflichtversicherung bei nachgewiesener Aufsichtspflicht-verletzung
	Persönliche Haftung droht bei grob fahrlässiger oder vorsätzlicher Aufsichtspflicht-verletzung.





